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seine Entscheidung von seinen Bnreanbeamten nicht corrigiren 
lassen. Eine etwaige anderweite Entscheidung, durch den 
Rechnungshof ist nicht zu fürchten, da dieser so tief nicht 
hineinsehen kann, weil die Abfertigungspapiere nicht an ihn 
gelangen.

Es bleiben nur die Reichsbevollmächtigten, und der Zu­
stimmung dieser zu seiner Auskunft wird sich der betr. 
Prov.-Str-Direktor doch wohl versichern.

Ebenso ist der Mangel einer nicht bei jeder Amtsstelle 
vorhandenen identifizirten Probe der Waaren kein .Grund, 
der das Messen mit zweierlei Maaß bei der Zollerhebung 
rechtfertigen könnte. Die Probe kaun von der Stelle, welche 
sie besitzt, rasch zur Ansicht erbeten werden, jedenfalls rascher 
als eine abermalige Auskunft von der Direktivbehörde er­
langt werden könnte.

Der Schwerpunkt der ganzen Sache liegt ja allerdings 
darin, daß die Auskunft d er Di r ek t i v b eh ö rd e eine 
richtige ist, und dazu ist unabweisbar nothwendig, daß 
diese Behörden mit einem Zolltechniker in der Stellung eines 
Negierungs- und Zollraths besetzt werden, wie wir 
in unserer Nr. 7 vorgeschlagen haben.

Der Abg. Dr. Hamm acher erklärte denn auch schon 
in der Sitzung, er halte es doch für bedenklich, Personen, 
die denselben Gegenstand zu verzollen hätten, verschieden­
artig zu behandeln, weil der Eine angefragt habe, der

Zoll- und S
Branntweinsteuer.

Die „Brennerei-Zeitung" beantwortet die Frage:
Mich der Wrenitereiöefiher die Kosten für die steuer­
lichere Kerrichtung der Mrennerei anf Hruud der neuen 

Vorschriften tragen?
wie folgt:

„Aus dem Entwürfe einer Brenner.iordnung, an welcher 
seit mehreren Jahren gearbeitet wird, hat das Königliche 
Finanz-Ministerium für die steuersichere Herrichtung der 
nicht abgefundenen Brennereien zum Betriebe angeblich ver­
besserte Sicherheitsmaßregeln vorgeschrieben, die schon vor 
ihrer Genehmigung durch den Vuudesrath seit einigen Mo­
naten in Anwendung gebracht sind. Die Zoll- und Steuer­
ämter sind angewiesen worden, diese neuen Vorschriften der 
Behandlung der Brennereien bei ihrer steuersichern Herrich­
tung zum Betriebe thunlichst zu Grunde zu legen. In 
Folge dessen sind die Brennereibesitzer u. a. zur Verände­
rung der Spiritus-Vorlagen in den Brennereien, der dazu 
gehörigen Luftstutzen, der Versicherung der Spiritusrohrlei­
tungen u. s. w. veranlaßt worden. Die Kosten dieser Aen­
derungen belaufen sich für manche Brennereien auf 40 bis 
100 Mk. Nach einem hierzu ferner ergaugenen Finanz-Mi- 
nisterial-Erlasse sollen Abänderungen der erstmaligen steuer­
licheren Herrichtung der Brennereien, welche nicht durch Ab­
nutzung oder durch ein Verschulden des Brennereibesitzers 
oder seiner Gewerbsgehülfen nothwendig wurden, vielmehr 
nur aus dem Grunde vorgenommen sind, weil die erstmalige 
Vorrichtung sich als nicht hinreichend steuerlich sicher heraus­
gestellt hat, aus Kosten der Branntweinsteuer-Genieinschaft 
ausgeführt werden.

Nachdem umfangreiche Aenderungen in diesem Sinne 
in fast allen Brennereien auf Anordnung der Bezirks-Ober- 
kontroleure ausgeführt sind und die Brennereibesitzer jetzt 
die Rechnungen der Handwerker einreichten, um die Kosten 
von der Steuerverwaltung sich ersetzen zu lassen, erklärten 
die Steuerbehörden, daß sie lediglich zum Ersatz derjenigen 
Kosten verpflichtet seien, welche in § 9 des Gesetzes vorge-

Andere nicht, worauf der Staatssekretär des NeichS- 
Schatzamts Dr. Freiher von Thielmann erwiderte:

„Ich möchte denn Herrn Abg. Dr. Hammacher unrein 
kurzes Wort hierauf erwidern. Das, was wir dem 
Fragesteller zugestehen, ist nicht ein Recht, sondern Billigkeit- 
Auch für den, der keine Frage gestellt hat, bleibt die 
Waffe der Billigkeit immer noch bestehen, und auf Grund 
dieser Billigkeit kann er nach wie vor noch den Bundes­
rath, wenn ein besonderer ihn schädigender Fall vorliegt, 
um Erlaß des Zolles anrufen. Daß auch jetzt schon, ehe 
diese Bestimmungen in Kraft getreten sind, vorn Bundesrath 
in häufigen Fällen auf Grund der Billigkeit Zollgefälle 
erlassen werden, ersehen Sie aus jedem einzelnen Protokoll 
des Bundesraths."

Wir meinen ein schädigender Fall ist es für Jeden, wenn 
er einen höheren Zoll zahlen muß, die Billigkeit spricht also 
in jedem Fall für den allgemeinen Erlaß der Nachforderung. 
Weshalb dann aber die Anrufung des Buudesraths fordern, 
der doch garnicht umhin kaun Gerechtigkeit walten zu lassen?

Sollte aber obige Auffassung dennoch bestehen bleiben, 
dann rathen wir jedem Importeur zollpflichtiger Waaren 
sich Schemata's zu AuskunftS-Gefuchen an die Direktivbehör­
de drucken zu lassen und bei Einführung j ed er neuen Waare 
vorsorgli ch jedesmal ein solches Gesuch einzureichen, damit 
er vor Nachforderung geschützt ist.
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sehen sind. Das würden nur die Kosten für die erstmalige 
Anschaffung der Ueberrohre setzn, da Sammelgefäße, Meßap- 
parate und Kunstschlösser hierbei nicht weiter in Betracht 
kommen. Die Kosten der Veränderung der Brennereivorlage, 
der Luftstutzen u. s. w, sind nun den Brennereibesitzern 
auferlegt und es ist abgelehnt worden, dieselben zu ersetzen.

Da die neuen Vorschriften, womit diese steuerlichere Her­
richtung vorgeschrieben ist, noch nicht einmal vom Bundes­
rathe genehmigt sind, sondern auf sinanzministerieller Anord­
nung beruhen, so erscheint es doch mindestens zweifelhaft, 
ob die Vrennereibesitzer nicht einen begründeten Anspruch 
darauf haben, daß die Verwaltung ihnen die entstandenen 
Kosten für Einrichtungen, welche sie ohne im Gesetz begrün­
dete Befugniß — denn der Bundesrath und nicht der Fi­
nanzminister ist hierbei allein zuständig — anordnet, zu er­
setzen hat. Wir glauben, daß die sämmtlichen Kosten der 
durch die Steuerbehörde und deren Organe ausdrücklich an­
geordneten steuerlichen Herrichtung der Brennereien nach 
diesen neuen Vorschriften, wenn es zu einer gerichtlichen 
Klage käme, dem Steuerfiscus auferlegt werden müßten. 
Sollten unsere Vereinsmitglieder daher von der Tragring der 
Kosten nicht befreit werden, so können wir nur rathen, rich­
terlichen Spruch zu veranlassen, damit festgestellt wird, was 
Rechtens ist."

— Wir möchten davor warnen, daß sich die Brennerei­
besitzer unnöthige Kosten machen.

Nach den bisherigen steuerlichen Grundsätzen haben die 
Gewerbtreibenden die Kosten für Herstellungen in ihrer Ge- 
werbsanlaoe zur Sicherung der Abgabe immer selbst tragen 
müssen, erst in neuerer Zeit ist man dazu übergegangen, 
bei gänzlicher Umwälzung in der Steuer-Gesetzge­
bung die Kosten der ersten Einrichtung auf Staats­
fonds zu übernehmen und dies im Gesetz besonders 
a u sz u s p r ech e n, daß aber später für nothwendig erach- 
dete Veränderungen ebenfalls auf Staatskosten ausgeführt 
werden müßten, davon steht nichts im Gesetz und könnte dies, 
wenn überhaupt, nur aus Billigkeitsrücksichten an­
geordnet werden.


